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Vorwort 

Der vorliegende Band befaßt sich aus der Sicht eines Historikers mit einem 
Gegenstand der neuesten Geschichte, der gerade den Juristen in besonderem 
Maße interessiert. Er verwirklicht insofern zwei Anliegen der "Schriften zur 
Europäischen Rechts- und Verfassungsgeschichte", die im dritten Band der Reihe 
("Europäische Rechts- und Verfassungsgeschichte-Ergebnisse und Perspekti-
ven der Forschung", 1991) einleitend programmatisch genannt waren: das Bemü-
hen um interdisziplinären Austausch und die Einbeziehung der neuesten Rechts-
und Verfassungsgeschichte. Erst das Zusammenwirken von Vertretern der 
Rechtswissenschaft, der Geschichtswissenschaft und der Politischen Wissen-
schaft kann der Gegenwart die Gemeinsamkeiten der europäischen Rechts- und 
Verfassungsgeschichte als prägenden Bestandteil der europäischen Kulturge-
schichte insgesamt und damit als eine maßgebliche Voraussetzung heutiger euro-
päischer Integrationsbemühungen im erforderlichen Maße erschließen. Und erst 
die Auseinandersetzung mit der jüngsten Rechtsgeschichte läßt erkennen, inwie-
weit die Gemeinsamkeiten der "alteuropäischen Gesellschaft" im Zeitalter des 
Nationalstaates fortwirkten und durch neue Ansätze und Formen internationalen 
Zusammenwirkens ergänzt und vertieft wurden. Das Arbeitsrecht als ein entschei-
dend durch die Industrialisierung und ihre Folgen geprägtes Rechtsgebiet und 
als eine verhältnismäßig junge rechtswissenschaftliche Disziplin von herausra-
gender sozialer Bedeutung für die Gegenwart stellt dabei eine besondere Heraus-
forderung dar, Gemeinsamkeiten und Unterschieden nationaler Rechtsentwick-
lungen in Europa für die Modeme nachzugehen. Das Thema dieses Bandes zeigt 
dabei zugleich, wie die "europäische" Rechtskultur in der Moderne nicht mehr 
auf den geographischen Raum Europa beschränkt ist und doch der Vergleich 
einzelner Staaten gerade in diesem Raum Aufmerksamkeit verdient. 

Trier, im April 1992 
Reiner Schulze 
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A. Einleitung 

1919 wurde sie gegründet, im Jahre 1969 erhielt sie den Friedensnobel-
preis. Die Rede ist von der International Labour Organisation, der ältesten 
UN-Sonderorganisation. Außergewöhnlich ist nicht nur ihre langjährige 
Tradition, sondern auch ihre innere Struktur, die sich an einem Punkt fun-
damental von anderen internationalen Organisationen unterscheidet: neben 
Vertretern der Regierungen entsenden auch die Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmerverhände eines Mitgliedslandes ihre Repräsentanten in die Gremien 
der International Labour Organisation (ILO). 

Dieses Prinzip des Tripartismus läßt die nationale Außenpolitik eines 
Staates nicht unberührt. Die Verbände der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
werden zu selbständigen Akteuren im "internationalen" Geschehen und tra-
gen damit zu einer, vielleicht demokratischeren Außenpolitik bei, die sich 
nicht mehr nur inter nationes abspielt. Trotzdem, die auswärtige Sozialpoli-
tik eines Landes kann nicht isoliert von seiner allgemeinen Außenpolitik ge-
sehen werden. Gerade für die Weimarer Republik, der sich diese Untersu-
chung u.a. widmet, gilt dies in besonderem Maße. Denn in der ILO war 
Deutschland bereits ab 1919 vollwertiges Mitglied, wohingegen die allge-
meinpolitische Bande zwischen Berlin und Genf erst im Jahre 1926 mit dem 
Beitritt zum Völkerbund geknüpft wurde. Die auswärtige Sozialpolitik war 
als Neuling auf diplomatischem Parkett gleichzeitig Vorreiter deutscher 
Außenpolitik nach 1918. 

Aus der Sicht der ILO bedeutete die Phase unmittelbar nach ihrer Grün-
dung 1919 eine Zeit, in der sich das im Versailler Friedensvertrag niederge-
legte System der Internationalen Sozialpolitik erst konstituieren und seinen 
Platz neben der traditionellen Politik der internationalen Beziehungen er-
kämpfen mußte. Heute spricht man von der zweigeteilten ILO. Einerseits 
sucht die Genfer Organisation durch Verabschiedung von sozialpolitischen 
Konventionen und Empfehlungen die Arbeits- und Lebensbedingungen in 
allen Ländern zu verbessern. Auf der anderen Seite versteht sich die ILO 
auch als Entwicklungshilfeorganisation, die z.B. durch Fort- und AllS-
bildungsprogramme einen unmittelbaren Beitrag zur Überwindung des 
Nord-Süd-Gefälles leistet. In der Zwischenkriegszeit beschränkte sich die 
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Tätigkeit der ILO auf den ersten Bereich. Die von der Internationalen Ar-
beitskonferenz 1919 in Washington als erste verabschiedete Konvention be-
traf die Einführung des 8-Stunden-Tages und der 48-Stunden-Woche. Das 
Washingtoner Arbeitszeitübereinkommen sollte zum Prüfstein sowohl für die 

ILO als Ganzes als auch für das Bureau International du Travail werden, 
das von 1919 bis 1932 unter Leitung von Albert Thomas stand. Nachdem die 
USA dem Völkerbund und der ILO nicht beigetreten war, bestand das pri-
märe Ziel der Genfer Arbeitsorganisation darin, die Ratiftkation des 
Übereinkommens durch die europäischen Industriestaaten zu erreichen. Es 
war der erste Versuch einer internationalen Regelung der Arbeitszeit in Eu-
ropa. 

Nach dem II. Weltkrieg verlagerte sich der Schwerpunkt der internationa-
len Arbeitszeitverhandlungen in Europa immer mehr von der ILO auf die 
Gremien der Europäischen Gemeinschaft. Trotz dieser Einbindung in einen 
gesamteuropäischen Integrationsprozeß prägen nach wie vor bereits in der 
Zwischenkriegszeit typische Konfliktfelder und Interessenunterschiede die 
Versuche, einen arbeitszeitpolitischen Konsens zwischen den Staaten Euro-
pas zu finden.1 

Die auswärtige Sozialpolitik der Weimarer Republik maß dem Washingto-
ner Arbeitszeitübereinkommen große Bedeutung bei. Bereits im sog. Stin-
nes-Legien-Pakt 1918 hatten die Kontrahenten vereinbart, daß die Einfüh-
rung des 8-Stunden-Tages in Deutschland auf Dauer nur Gültigkeit haben 
sollte, wenn dieser auch durch internationale Vereinbarung festgeschrieben 
würde. Mit der Ratifizierung des Washingtoner Arbeitszeitübereinkommens 
wäre aber nicht nur diese Bedingung des Stinnes-Legien-Pakts erfüllt wor-
den. Möglicherweise hätten so manche sozialpolitischen Konflikte, wie z.B. 
der Ruhreisenstreit von 1928, die Republik von Weimar weniger erschüttert, 
wenn durch die Internationalisierung eines Mindestprogramms der arbeits-
zeitpolitische Grundkonsens zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern von 
1918 auf einem soliden, unangreifbaren Fundament gestanden hätte. 

Ordnet man somit nationale Arbeitszeitpolitik in einen internationalen 
Kontext ein, so kann der Bereich der Wirtschaftspolitik nicht unberücksich-
tigt bleiben. Die Arbeitszeit gehört zu den Bedingungen, unter denen die 
Industrie in einem Land produziert und die beim Konkurrenzkampf auf den 
Weltmärkten als Vor- oder Nachteil zu Buche schlagen. Die außen-
wirtschaftlichen Beziehungen waren in der Zwischenkriegszeit mit einem 

1 Vgl. 'Streit um EG-Arbeitszeitregelung', in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 
04.12.1991 
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schwerwiegenden Problem belastet: die Frage der Reparationen und der 
interalliierten Schulden. Anband der Diskussionen und Verhandlungen über 
die Ratifikation des Washingtoner Arbeitszeitübereinkommens werden in 
diesem Zusammenhang zwei Aspekte zu untersuchen sein: Zum einen stellt 
sich die Frage, ob und inwieweit das Reparations- und Schuldenproblem 
eine internationale Verständigung über die Arbeitszeit in Europa er-
schwerten. Auf der anderen Seite boten vielleicht gerade die Verhandlungen 
über eine Ratifikation des Arbeitszeitübereinkommens für Deutschland An-
satzpunkte, um auf arbeitszeitpolitische Folgelasten zu hoher Repara-
tionsforderungen aufmerksam zu machen. Stand die auswärtige Sozialpolitik 
also in Diensten der Erfüllungs- und/ oder Revisionspolitik ? Schließlich 
wirft die internationale Dimension des Arbeitszeitproblems ein neues Licht 
auf die Entstehungsgeschichte der für die weitere politische Entwicklung der 
Weimarer Republik so wichtigen Arbeitszeitverordnung vom Dezember 
1923. 

Internationale Sozialpolitik bewegt sich im Überschneidungsbereich von 
Außen- und Innenpolitik. Möglicherweise war gerade dies der Grund, 
warum Internationale Sozialpolitik in der Zwischenkriegszeit bislang nicht 
Gegenstand, insbesondere der deutschen Historiographie2 geworden ist. 
Obwohl sich eine Vielzahl von Studien mit dem Problem der Arbeitszeit 
während der Weimarer Republik auseinanderset:zf, wird dessen internatio-

2 Siehe hierzu nur Heidrun Maschl, Arbeitergesetzgebung auf der Pariser Friedenskonferenz 
1919, (Diss.) Salzburg 1971; Deutschland und die Internationale Arbeitsorganisation. Mitar-
beit des Deutschen Reiches bis 1933. Beitritt der Bundesrepublik Deutschland im Juni 1951, 
in: Bundesarbeitsblatt Nr. 9 vom September 1951, S. 403407. An zeitgenössischen Arbeiten 
sind zu erwähnen: F. Ritzmann. Internationale Sozialpolitik, ihr geschichtliche Entwicklung 
und ihr gegenwärtiger Stand, Mannheim 1925, F. Tänzler, Internationale Sozialpolitik, eine 
Darstellung der Internationalen Arbeitsorganisation, Ber!in 1926 (=Schriften der VDA, Heft 
14). Thilo Morhardt, Die Rechtsnatur der Übereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation: greift zwar auf Entwicklungen in der Zwischenkriegszeit zurück, doch 
steht bei ihm die rechtliche Dimension im Vordergrund; vgl. in diesem Zusammenhang auch 
Hermann Hahlo , Wirkung und Ratifikation arbeitsrechtlicher Beschlüsse der Internationalen 
Arbeitsorganisation, Berlin 1929 sowie Berger/Kuttig/Rhode, Internationales Arbeitsrecht, 
Berlin 1931. Beiträge wie die von K. Düwell, Deutschlands auswärtige Kulturpolitik, Köln 
1976; T. Buff, Sozialpolitik im Kontext nationaler und internationaler Politik: Spanien 1919 -
1939,(Diss.) Bern 1987; Daniel P. Moynihan, The United States and the International Labour 
Organisation, 1889-1934; (Diss., Aetcher School of Law and Diplomacy), 1960; N.K. Kakkar, 
lndia and the ILO. History of Fifty Years, Delhi 1970, fehlen für den Bereich der deutschen 
a~swärtigen bzw. Internationalen Sozialpolitik ab 1919. 

Es seien an dieser Stelle nur einige der zentralen Beiträge herausgegriffen: Sabine Bi-
schaff, Arbeitszeitrecht in der Weimarer Republik, Berlin 1987; H.-H. Herzog, Ökonomie und 
Politik des Achtstundentags in der Weimarer Republik. Eine empirisch-historische Studie zur 
staatlichen Arbeitszeitregelung 1918-1926, (Diss.) Marburg 1975; Karl Hinrichs, Motive und 
Interesse im Arbeitszeitkonflikt. Eine Analyse der Entwicklung von Normalarbeitszeitstan-
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